
 

 
 

Schulprogramm 
Schulmilch, Schulobst und -gemüse 

 
 

Agrarmarkt Austria, Dresdner Straße 70, A-1200 Wien, GB I / Abt. 3 / Ref. 11 
 

 K-Ö 

 

Agrarmarkt Austria / www.ama.at/  Newsletter 02/2023 Seite 1 von 4 

 

 NEWSLETTER 02/2023 
 

 
   WIEN, AM 28. JULI 2023 
 
Änderung ab dem Schuljahr 2023/2024: 

→ Antragstellung NEU: 
 1. Zeitraum für die Beantragung der Zuteilung von Budgetmittel für Produktlieferungen: 

01.08. bis 15.10.  

 Beihilfeanträge für Produktlieferungen können nur mehr je Kalendermonat 
eingereicht werden. 

 

→ Änderung der Beihilfenhöhe: 
 

 Beihilfe für Schulmilchprodukte der Kategorie 0: 

Von konventionell erzeugten Produkten werden 50 % der Nettokosten und von BIO 
Produkten 70 % der Nettokosten gefördert. Die Beihilfesätze für Kategorie I und II 
Produkte bleiben unverändert 
 

 Beihilfe für Schulobst und -gemüse: 

Für BIO Produkte wird eine Förderung von 70 % der Nettokosten gewährt. Der 
Beihilfesatz für konventionell erzeugte Produkte bleibt unverändert. 

 

→ Erweiterung der beihilfefähigen Erzeugnisse: 
 

 Bananen sind im Lieferzeitraum November bis Februar förderfähig 
 

→ NEUE Vorgaben für Rechnungen/Nachweise bei Produktlieferungen: 
 

 In den Rechnungen müssen die Angaben, die für die Berechnung der Beihilfe 
erforderlich sind, angeführt sein:  

 Verpflichtende Mengen-/Gewichts-/Volumensangaben  

https://www.ama.at/
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 Bei Beantragung von BIO Produkten muss die Angabe BIO auf den 
Rechnungen/Nachweisen angeführt sein. 

 Für jedes Produkt muss der Nettoproduktpreis oder der Bruttoproduktpreis 
ausgewiesen sein.  

 Bei Antragstellung durch Lieferantin/Lieferanten oder Produzentin/Produzenten muss 
die Förderung auf den Rechnungen/Nachweisen explizit angegeben sein und vom zu 
zahlenden Betrag abgezogen werden. 

 
Beispiel Rechnung wenn die Antragstellung durch Lieferantin/Lieferant bzw. 
Produzentin/Produzent erfolgt: 

 
 

→ Flankierende Maßnahmen: 
 Einheitliche Pauschale für Verkostungen von EUR 4,00 und bei Exkursionen von 

EUR 6,00 Euro pro Teilnehmer 

 NEU: Beihilfe für die Anschaffung von Obstbäumen und -sträuchern bis max. EUR 
100,00 pro Schuljahr und Bildungseinrichtung 

  

Bezeichnung Menge/Einheit Einzelpreis 
Netto

Steuersatz 10% 
(Beispiel)

Einzelpreis 
Brutto

Gesamtpreis 
Brutto

Milch 250ml (Kat. 0) 2 0,50€                      0,05€                        0,55€            1,10€                 

Milch 250ml BIO (Kat. 0) 3 0,60€                      0,06€                        0,66€            1,98€                 

Kakaomilch 250ml (Kat. I) 2 0,60€                      0,06€                        0,66€            1,32€                 

Joghurt Erdbeere 250g (Kat. II) 3 1,00€                      0,10€                        1,10€            3,30€                 

Rechnungsbetrag Brutto 7,70€                
Förderung Kategorie 0 Produkte (50% der Nettokosten) - 0,50€                  

Förderung Kategorie 0 BIO-Produkte (70% der Nettokosten) - 1,26€                  

Förderung Kategorie I Produkte (0,24 €/KG oder 0,2472 €/Liter) - 0,12€                  

Förderung Kategorie II Produkte (0,20 €/KG oder 0,206 €/Liter) - 0,15€                  

Abzug Summe AMA-Förderung - 2,03€                

zu bezahlender Betrag 5,67€                

https://www.ama.at/
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Verpflichtender Online-Antrag ab 01.08.2023 über www.eama.at  
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https://www.eama.at/servlet/
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Poster EU-Schulprogramm: 
 
Ein Poster für das Schulprogramm muss in jeder Einrichtung, die am Schulprogramm 
teilnimmt, gut sichtbar und dauerhaft angebracht sein. 
 

 
  

  

 
Das Poster kann per E-Mail beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen 
und Wasserwirtschaft bestellt werden. Den aktuellen Kontakt und die aktuellen Poster finden 
Sie auf unserer Homepage.  
 
 
Reduzierung der zugeteilten bzw. genehmigten Budgetmittel: 
 

Für den Fall, dass die zugeteilten bzw. genehmigten Budgetmittel nicht zur Gänze genutzt 
werden können, ist vom Beihilfeempfänger unverzüglich nach Kenntnis eine Reduzierung der 
zugeteilten Budgetmittel zu melden Es ist eine Begründung anzugeben, warum dieser Betrag 
nicht mehr benötigt wird. Eine Reduzierung kann beliebig oft gemeldet werden. 
 
Beträgt die Ausnutzung unter Berücksichtigung einer gegebenenfalls gemeldeten 
Reduzierung weniger als 80 % der genehmigten maximalen Beihilfezahlung, kann die 
Zulassung ausgesetzt bzw. entzogen werden! 
 
 
 
 
 
 

SCHULMILCH 
E-Mail: schulprogramm@ama.gv.at 
Tel: 050 3151 - 100 

SCHULOBST 
E-Mail: schulprogramm@ama.gv.at 

Tel: 050 3151  - 100 

https://www.ama.at/
https://www.ama.at/getattachment/805d1804-98a6-4ddb-b3f8-09b29b6d7c80/B3362_10_v05_RZB_ab_2020_09.pdf
https://www.ama.at/getattachment/805d1804-98a6-4ddb-b3f8-09b29b6d7c80/B3362_10_v05_RZB_ab_2020_09.pdf

